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betreffend Sicherheit in Uni-Hörsälen 
12.5379.01 

 

Um die Sicherheit für Besucher gewährleisten zu können, muss jede Diskothek und jedes öffentlich zugängliche 
Eventveranstaltungslokal sich an die feuerpolizeilichen Auflagen halten. Bei Nichteinhaltung dieser müssen sie 
mit Konsequenzen und Bussen rechnen. Wie steht es um die allgemeine Sicherheit an der Uni Basel? 

Es fällt auf, dass seit geraumer Zeit die Hörsäle der Uni Basel masslos überfüllt sind. Es hat zu wenige Sitzplätze, 
so dass ein Teil der Studierenden sitzend auf Treppen oder stehend in den Gängen an den Vorlesungen 
teilnehmen müssen. 

Die dadurch zusätzlich produzierte Unordnung von abgelegten Gepäck- und Schreibutensilien erschweren zudem 
den Zu- und Weggang zu den Sitzreihen. 

Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen, aus Sicht der beschriebenen Situation: 

- Ist die Sicherheit bei einem Brandausbruch gewährleistet? 

- Können die Sicherheitskräfte bei einer panikartigen Situation eingreifen? 

- Ist eine geordnete Evakuierung aller Personen noch möglich? 

- Wenn feuerpolizeiliche Auflagen bestehen, werden diese eingehalten? 

Toni Casagrande 

 

 


